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316/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 10.10.2022, AZ: 36/PB-AF109 an 
 
Herrn 
Falk-Elric Knaup 
letzte bekannte Anschrift: Ringstraße 9, 33142 Büren 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.10.2022 (AZ: 36/PB-AF109) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 10.10.2022, AZ: 36/PB-UO938an 
 
Herrn 
Milosz Grzegorz Chojna 
letzte bekannte Anschrift: Industriestraße 36, 33161 Hövelhof 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.10.2022 (AZ: 36/PB-UO938) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 11.10.2022, AZ: 36/PB-DF2406 an 
 
Herrn 
Dominik Sebastian Faber 
letzte bekannte Anschrift: Von-Stauffenberg-Straße 22, 33102 Paderborn 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 11.10.2022 (AZ: 36/PB-DF2406) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt, An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Stöwer 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 12.10.2022, AZ: 36/PB-WV777 an 
 
Herrn 
Victor Verdes  
letzte bekannte Anschrift: Freizeitpark 135 B, 33181 Bad Wünnenberg 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 12.10.2022 (AZ: 36/PB-WV777) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt, An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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320/2022 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
 
AZ: 66.1.332.1.Li41 
 

Wasserrecht 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(standortbezogene Vorprüfung nach § 5 i. V. m. § 7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 

UVPG) 
zur Verlegung eines Gewässers zur Erweiterung einer Betriebsstätte im Gewerbegebiet Leihbühl in 

Lichtenau 
 
Herr Frank Tölle, Mühlenstraße 31, 33165 Lichtenau, beantragt zur Verlegung eines namenlosen Ge-
wässers zur Erweiterung einer Betriebsstätte im Gewerbegebiet Leihbühl in Lichtenau, auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Lichtenau, Flur 2, Flurstück 99 – eine wasserrechtliche Genehmigung nach 
§ 68 WHG.  
 
Die v. g. Maßnahme ist unter Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG als Vorhaben genannt, für das im 
Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nur 
aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten nach den Kriterien der Anlage 3 UVPG erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären.  
 
Nach überschlägiger Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 7 Abs. 2 UVPG nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Im Zuge der Änderung des Bebau-
ungs- und Flächennutzungsplanes und der weiteren Erschließung des Gewerbegebietes Leihbühl 
wurde ein Umweltbericht im April 2021 angefertigt. Innerhalb des Umweltberichtes wurden sämtliche 
umweltrechtliche Belange hinreichend abgearbeitet Durch das Vorhaben wird nicht in das Grundwasser 
eingegriffen. 
 
Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar.  
 
Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
 
Im Auftrag  
 
gez. 
Kasmann 
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321/2022 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
 
AZ: 66.1.332.1.PB93 
 

Wasserrecht 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(standortbezogene Vorprüfung nach § 5 i. V. m. § 7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung – 

UVPG) 
zur Renaturierung des Ellerbachs zwischen Paderborn-Dahl und Altenbeken-Schwaney 

(Fließkilometer 18+520 bis 19+370) 
 
Der Wasserverband Obere-Lippe, Königstraße 16, 33142 Büren, beantragt zur Renaturierung der des 
Ellerbachs zwischen Paderborn-Dahl und Altenbeken-Schwaney - Fließkilometer 18+520 bis 19+370 - 
eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 68 WHG.  
 
Die v. g. Renaturierungsmaßnahme ist unter Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG als Vorhaben ge-
nannt, für das im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von 
dem Vorhaben nur aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten nach den Kriterien der Anlage 3 
UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären.  
 
Nach überschlägiger Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 7 Abs. 2 UVPG nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Maßnahmen stehen im Einklang 
mit dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes und den Entwicklungszielen des Landschafts-
plans Paderborn-Bad Lippspringe. Des Weiteren erfährt das Überschwemmungsgebiet des Ellerbachs 
durch den Gewässerausbau einen Zuwachs an Retentionsraum um ca. 6.000 m³. 
 
Die Feststellung ist selbstständig nicht anfechtbar.  
 
Die Entscheidung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekanntgegeben.  
 
 
Im Auftrag 
 
gez.  
Kasmann 


